
Anlage  
zur Verordnung über das Einschränken des freien Umherlaufens von großen Hunden und 

Kampfhunden (Hundeverordnung-HundeV) 
(das Stadtgebiet ist durch die rote Flurstücksgrenze gekennzeichnet) 

 
 

gültig ab: 26.01.2023 
veröffentlicht am: 22.12.2022 
Unterschrift:  
                        Franz Feigl, 1. Bürgermeister 

 

  


